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1. Entscheidungen des II. Zivilsenats

GmbH: Zur Haftung des Geschäfts- 
führers wegen Zahlungen nach  
Insolvenzreife (§ 64 GmbHG,  
§ 19 InsO)

Hat der Insolvenzverwalter durch Vorlage 
einer Handelsbilanz und den Vortrag, dass 
keine stillen Reserven sowie aus der Bilanz 

nicht ersichtlichen Vermögenswerte vor-
handen sind, die Überschuldung einer 
GmbH dargelegt, genügt der wegen Zah-
lungen nach Insolvenzreife in Anspruch 
genommene Geschäftsführer seiner  
sekundären Darlegungslast nicht, wenn 
er lediglich von der Handelsbilanz abwei-
chende Werte behauptet. Der in Anspruch 

genommene Geschäftsführer hat vielmehr 
substantiiert zu etwaigen stillen Reser-
ven oder in der Bilanz nicht abgebildeten 
Werten vorzutragen.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil vom 19. November 2013 –  
II ZR 229 / 11. 

GmbH: Zur Teilung eines Geschäfts-
anteils sowie zur Korrektur einer  
unrichtigen Gesellschafterliste durch 
den Geschäftsführer (§§ 40, 46 Nr. 4 
GmbHG)

a)  Die Teilung eines Geschäftsanteils ist 
weiterhin durch Veräußerung mit Zu-
stimmung der Gesellschafter möglich, 
soweit der Gesellschaftsvertrag keine 
gegenteilige Regelung enthält. Zur 
Bestimmtheit der Teilung genügt es in 
diesem Fall, wenn in der Zustimmungs-
erklärung auf die Teilungserklärung 
im Veräußerungs- oder Abtretungs-

vertrag Bezug genommen wird, in der 
der geteilte Geschäftsanteil, die neuen 
Geschäftsanteile und ihre Nennbeträge 
bestimmt sind.

b)  Der Geschäftsführer ist zu einer Kor-
rektur einer unrichtigen, vom Notar 
nach § 40 Abs. 2 Satz 1 GmbHG ein-
gereichten Gesellschafterliste befugt.

c)  Der Geschäftsführer muss dem Be-
troffenen vor der Einreichung einer 
korrigierten Gesellschafterliste Gele-
genheit zur Stellungnahme geben. 
Wenn der Betroffene der Korrektur 

widerspricht, ändert das nichts an der 
Berechtigung des Geschäftsführers, 
bei Fehlern für eine Berichtigung der 
Gesellschafterliste zu sorgen, solange 
nicht der Betroffene im Wege des 
einstweiligen Rechtsschutzes erreicht, 
dass dem Geschäftsführer die Einrei-
chung einer geänderten Gesellschaf-
terliste untersagt wird.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil vom 17. Dezember 2013 –  
II ZR 21 / 12 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=93abfe1936b2b874d75fa4d330bb1ee6&nr=66465&pos=3&anz=97
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=93abfe1936b2b874d75fa4d330bb1ee6&nr=66465&pos=3&anz=97
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=93abfe1936b2b874d75fa4d330bb1ee6&nr=66543&pos=0&anz=97
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=93abfe1936b2b874d75fa4d330bb1ee6&nr=66543&pos=0&anz=97
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Stille Gesellschaft: Zur Anwendung 
der Grundsätze der fehlerhaften  
Gesellschaft bei der sogenannten 
mehrgliedrigen stillen Gesellschaft 
(§ 230 HGB)

Die Grundsätze der fehlerhaften Gesell-
schaft sind auf eine mehrgliedrige stille 
Gesellschaft, bei der die Kapitalanleger, 
die sich mit einer Vermögenseinlage als 
stille Gesellschafter beteiligen, einer aus 
allen stillen Gesellschaftern und dem  
Inhaber des Handelsgewerbes beste-

henden Publikumsgesellschaft beitreten, 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass ein 
dergestalt beigetretener stiller Gesell-
schafter von dem Inhaber des Handels-
gewerbes wegen eines vorvertraglichen 
Aufklärungsverschuldens nicht im Wege 
des Schadensersatzes die Rückabwicklung 
seiner Beteiligung durch Rückgewähr seiner 
Einlage Zug um Zug gegen Übertragung 
seiner Rechte aus der stillen Beteiligung 
verlangen kann; er hat vielmehr einen 
Anspruch auf ein (etwaiges) Abfindungs-
guthaben nach den Regeln der fehlerhaf-

ten Gesellschaft und ergänzend, je nach 
Vermögenslage des Handelsbetriebs und 
der Höhe der – hypothetischen – Abfin-
dungsansprüche der übrigen stillen Ge-
sellschafter, einen Anspruch auf Ersatz 
seines durch den Abfindungsanspruch 
nicht ausgeglichenen Schadens.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil vom 19. November 2013 –  
II ZR 383 / 12. 

2. Entscheidungen anderer Zivilsenate
Zur Ermittlung drohender Zahlungs-
unfähigkeit (§§ 133 Abs. 1, 18 Abs. 2 
InsO)

In die Prognose, die bei der Prüfung dro-
hender Zahlungsunfähigkeit vorzunehmen 
ist, sind auch Zahlungspflichten einzube-
ziehen, deren Fälligkeit im Prognosezeit-
raum nicht sicher, aber überwiegend 
wahrscheinlich ist.
 

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil vom 5. Dezember 2013 –  
IX ZR 93 / 11 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=93abfe1936b2b874d75fa4d330bb1ee6&nr=66021&pos=5&anz=97
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=93abfe1936b2b874d75fa4d330bb1ee6&nr=66021&pos=5&anz=97
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ef6cfaa0b56b88860863fc960c9c4728&nr=66493&pos=7&anz=179
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ef6cfaa0b56b88860863fc960c9c4728&nr=66493&pos=7&anz=179
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